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§ 71 NO EIWG 2005 Einrichtung und
Verwaltung eines Okofonds

NO EIWG 2005 - NO Elektrizitatswesengesetz 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Zur Férderung von Okostromanlagen mit Standort in NO und zur Férderung von Energieeffizienzprogrammen wird
ein Verwaltungsfonds eingerichtet. Die Mittel des Okofonds werden aufgebracht:

1. aus den Zuweisungen gemald
Okostromgesetz,

2. aus Strafbetragen gemaR 8§ 70,

3. aus sonstigen Zuwendungen.

(2) Das Vermogen des Fonds ist zinsbringend anzulegen. Die Zinsen sind zur Abdeckung der mit der Verwaltung des
Fonds entstehenden Personal- und Sachkosten zu verwenden. Sollten die Zinsen nicht ausreichen, kdnnen die
Personal- und Sachkosten aus dem sonstigen Vermogen des Fonds getragen werden.

(3) Die Leistungen des Okofonds erfolgen nach MaRgabe der zur Verfiigung stehenden Mittel im Rahmen der
Privatwirtschaftsverwaltung. Auf die Gewahrung einer Forderung, die aus einem nicht rlckzahlbarem Darlehen
besteht, besteht kein Rechtsanspruch.

(4) Die Gewahrung von Férderungen erfolgt auf der Grundlage vonFérderrichtlinien, die von der NO Landesregierung
festzulegen sind.

(5) Die Forderrichtlinien haben insbesondere folgendeKriterien zu bertcksichtigen:

1. Verfahren bei der Gewahrung von Forderungen,
2. Voraussetzungen flr die Gewahrung von Férderungen,
3. Antragsunterlagen,

4. Reihungskriterien wie Beitrag zur Reduktion der klimarelevanten Emissionen, Wirtschaftlichkeit des Projektes,
Berucksichtigung sonstiger gewahrter oder zugesagter Forderungen,

5. Bonitat des Forderungswerbers,

6. Voraussetzungen fur die Ruckerstattung gewahrter Férdermittel.

(6) (entfallt)


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_elwg_2005/paragraf/70

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 71 NÖ ElWG 2005 Einrichtung und Verwaltung eines Ökofonds
	NÖ ElWG 2005 - NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005


